
Kreisblatt für den Kreis Gichen.
Ns . ?9 lö , Sevtember 1915

Bekanntmachung.
ffictr . : SRegrlumj desk Verkehrs mit SUratgeticibe imb Mehl aus

bnu Erntejahr 1915 ; hiein Der Ausdrusch vvu Getreide.
.An den Oberbürgermeister zu Gichen sowie die Grosjh.

Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Indem wir aus unsere Bekanntmachung im gleichen Betrest

vom 22. Juli l . IS . (Gießener .Anzeiger Nr . 172 vom 24 . Juli
b IS .) Bezug nehmen , empfehlen wir Ihnen , die nach 8 4 der
Bekanntmachung zu führende Liste uns alsbald dann  cinznscnden,
wenn  der Ausdrusch von Getreide in Ihrer Gemeinde
beendet  i ft. Für diejenigen Anzeigen , die Ihnen bezüglich des
a us g cd r o sch en cn Hafers  gemacht worden sind, ist in der
Liste eine besondere Spalte mit entsprechender Uebcrschrift „ Hafer"
vvrzusel>en und in diese die von jedem Landwirt ansgedroschcne und
angemeldete Hafermenge einzutragen.

Gießen,  den 7. Septcnrbcc 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

Ur . U s i n g c r.

Bekanntmachung.
Betr . : Ten Verkehr mit Gerste aus dem Erntejahr 1915.

Merkblatt über den Verkehr mit Gerste
aus dem Erntejahr 1915.

(Verordnung des Bundesrats vom 28 . Juni  1915,
Reichsgesetzbl. S . 384.)

I . B e s chl a g n a h m c. Sämtliche im Reich angcbaute Gerste
ist mit der Trennung voni Boden für den Kommnnalverband be¬
schlagnahmt , in dessen Bezirk sie gewachsen ist (§ 1 der Ver¬
ordnung ).

II . Trotz der Beschlagnahme behalten die Unternehnier land-
wrrlschastlicher Betriebe die eine (erste) Hlilste ihrer Gerslen-
vorräte zu ihrer Verfügung (vergl . Ziffer III , 1). Die andere
(zweite) Hülste ist, soweit sic nicht zu den in der Verordnung zn-
gelassenen , unten nä >M erörterten Zwecken veräußert oder ver¬
wendet wird , dem Konnuunalverband auf Verlangen käuflich zu
liefern.

!II . Welche Veränderungen an seinen Gersten¬
vorräten und welche rechts gcschästlichen Versü-

ungen über sie kann der landwirtschaftliche
nternchmcr vornehmen?  Er kann:
1. die erste Hälfte (§ 6, Ms . 1) als Saatgut oder zu sonstigen

beliebigen Zwecken (als ViehfnUer , zum Rösten, Ver¬
mahlen ufw .) in dem eigene!: landwirtschastlichelt Betrieb
verwenden.

2 . sowohl aus der ersten als auch aus der zweiten Hülste
seiner Ernte «Herste

a) im eigenen, gewerblichen Betriebe (Brciinerei , Brau¬
erei usw .) verarbeiten , jedoch stets nur bis zur Hohe des
ihm zngewieienen Kontingents (§ 6, ylbsatz 2) ;

b) als sclbstgezogene Saatgerste zu Saatzlveckcnliefern, so¬
fern dcni Konnnunalverbande der Nachweis erbracht ist,
daß der Unternehmer sich in den letzten beiden Fahren
mit dem Verkauf von Saatgerste besaßt hat (§ 7 Abs. 1 a).
Dies gilt ohne iveiteres mir bei anerkannten Saatzncht-

. wirtschaften als erwiesen, in allen anderen Fällen ist
vorher vom Kommunalverband die Entscheidung der
Reichs- oder Landesfuttermiitelstelle cinzuholen . Mgabe
an Händler nur in plonibjerteu Säcken;

c) au getoerbliche Betriebe mir Kontingent gegen Vorlage
von Bezugsscheinen (§§ 7 b uird 20 ) verkaufen;

zu b und e : Aftzcigc binnen 3 Tagen nach Wschlich
des Geschäftes an den Koiiiinunalvcrband , lnr Ausfuhr
über die KreiSgrenzc Einholung seiner Genehmigung!

o) an die vmr der Zentralstelle zur Beschaffung der Hceres-
verpflegnng aufgegebencn Sletlen (Heeresverwaltuirg,
Vlarineverwalning , Konnnnnalverbände ) liefern (HZ 7 d
und 20). Die Zentralstelle wird aber alle Lieferungen
nur durch den Ksinninnalvcrband ansführen lassen, so
daß außer zu b und c alle Wliesernngen nur an den
Kominimalverbaiid erfolgen.

IV . Weitere V e r ä n d e r u n g e n a !t den beschiagnahmren Be¬
standen oder rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie sind nur
mit Zustimmung des Koinmu,nilverbandeS zulässig (§ 2), in, übri-
flni streng unterjagk . Ter Komnuinalverband darf unter anderem
die Genehmigung zu Verkäufen von Gerste aus der ersten Hälfte
zu Futterznwcken u . dgl . innerhalb des Kreises erteilen . Er darf
auch, Indens ec gemäß, § 11 Ws . 3 der Verordnung aus Lie-
kerung verzichtet, ausnahmsweise einzelnen Besitzern Gersten¬
mengen aus der zweiten Erntehälste zur Verwendung im eigenen

Befriede freigeben , jedoch nur „ unbeschadet seiner Lieserimgs-
pllnlst " , d . h . nur dann , wenn er sich von anderen Produzenten
me freiwillige Lieferung einer entsprechenden Menge aus der
ersten Erntehälfte gesichert hat.

V. Enteignung.  Liefert ein landwirtschaftlicher Unter¬
nehmer ine vom Komnuinalverband augcfordcrte Gerste nicht frei¬
willig , so kann das Eigentum an der Gerste durch Anordnung der
zuständigen Behörde ani bestimmte Personen übertragen >verden.
Ter Uebernahmcpreis wird in diesenr Falle von der höheren Bcr-
wallungsbehörde endgültig festgesetzt.
m VI . "rechnung aus die zweite Hälfte.  Ter!
Gerstcnbcsitzer darf auf die dem Krciskommunalverbaiide zu liefernde
Halste anrechnen ; was zulässigerweise nach III , 2 im eigenen
geivcrblichen Betriebe Verarbeiter oder an andere Betriebe mit
Kontingent abgegeben, was ferner als Taatgerste oder auf An¬
forderung der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpslegung
geliefert worden ist (§ 12 der Verordnung ).

VII . Eine Aus fuhr von Gerste  ans dem Bezirk des
Kommnnalverbandes darf nur starffinden , lvenn sie geliefert wer¬
den soll;

1. an die von der Zentralstelle zur Beschaffung der Heerrs-
verpslegnng aufgegebenen Stellen , oder

2. als Saataerste zu Saatzwecken , oder
3. an Betriebe mit Kontingent 20 Absatz 1).
Die Znftimmung des Kominunalverbandes ist nötig ! Die

Eisenbahn nimmt Gerste znm Versand nur an , wenn eine Aus-
fuhrcrlaubnis des Kommunalverbandes oder ein Militärfrachtbrieft
der die Stempel des KriegsministcriuniS und der Zentralstelle zur
Beschaffung der Heeresverpslegung trägt , vorgelcgt wird.

VIII . Kontingent - Betriebe.  Als kontingentierte ge¬
werbliche Betriebe im Sinne des § 20 der Verordnung fomntcil
nur in Betracht : Brauereien , Brennereien , Preßhefefabriken<
Gersten- und Malzkaffcefabrikcn , Granpemnühlen , Malzextrakt-
fabrikeii und Mninine -Branereien.

Diese Betriebe können Gerste nur erwerben durch die Gersten-
verwertnngs -Gesellschost m. b. H., Berlin , Wilhclmstraße 69 s,
der die ans die Kontingente der einzelnen Betriebe entfallenden
Gerstcnbezngsschcinc von der Rcichzfuttcrmittclstrlle ausschließlich
zugeiviesen werden . Anträge aus Zuweisung von Gerste oder ani
Erlaubnis , als Kommissionär dieser Gesellschaft die Gerste selbst
einkanfen zu können, sind nur an die Gcrstenverwerinngs -Gesell-
schaft zu richten.

IX . Wer darf G c r st e kaufen?  Als Einkäufer von Gerste
konmien nach Vorstehendem nur in Betracht;

1. die Konninmalverbände,
2 . die Käufer von Saatgerste,
3. die Gerslenvcrivertimgsgesellschast und deren Beanftiagte,
4. diejenigen Personen , denen der Kvmniiliialvcrband nach

Ziffer IV die Genehmigung im Einzelsalle erteilt.
X. Ablieferungspflicht der Kw m m n n a l ver¬

bünd  e. Tie Kominnnalverbände haben der Zentralstelle zur Be¬
schaffung der Heeresverpslegung diejenigen Mengen an Gerste zur
Verfügung zu stellen und nach deren Anweisung zu liefern , Ivclihe
die Rcichsfuttermittelstelle rimcrhalb der Hälfte der Gcsamtgersten-
ernte des Konrmnnalverbandcs festfctzt (Aß 20 a und 23).

.Aus diese Menge » ist anzurechnen;
1. was innerhalb des Kreises von landwirtschaftlichen Be¬

trieben in eigenem Kontingent verarbeitet worden und
was an andere kontingentierte Betriebe geliefert worden ist.
Jp Höhe dieser allzurechnenden Mengen sind Bezugs¬
scheine abzuliesern.

2 . was nach außerhalb auf Bersügung der Zentralstelle zur
Bcschofsnng der Heeresverpslegung , sowie zu Saairwecken
>Saat.gerste) und an kontingentierte Betrieb : aus Bezugs¬
scheine abgegeben worden ist <h 241 Wegen Abliesening der
Bezugsscheine gilt das gleiche wie zu 1.

IX . Strafbestimmungen.  Mit Gefängnis bis zn einem!
Jahre oder mit Geldstrafe bis zn 10 000 Mark wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft, ins¬
besondere aus dem Bezirke fccii Koinmnnalverbandes ent¬
fernt , für den sic beschlagnahmt sind, sie beschädigt, zerstört,
verarbeitet oder verbranclst;

2 . wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft , kauft oder
ein anderes Vcränßdrnngs und ErwerbSgrich .iir über sie
abschlicßw

3. wer als Saatgcrstc erworbene Gerste ohne Genelnni u ig der
zuständigen Behörde zn anderen Zwecken verwendet.

Mit Gefängnis bis zu 6 Monat « » oder mit Geldstrafe bis
zu 1.5 000 Mark wird bestraft , wer unbefugt Gerste verarbeitet.

Unbefugt verarbeitete oder erworbene Gerste verfällt ohne Ent-
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flflt iiMitnffru Vr jur Sffcöttffitiw der Heereswrtjmvrtm.i -

® c t r . : Den Verkekr mit Gerste aus dem Erntejahr 1915.
?l« die Großh. Bürgermeisterrien drr Loudgemeindcn

des Kreises.
Barstestende Betmnckmachnng nwllen Die iviederholt auf orts-

rusticke Weise zur öffentlichen Kenntnis bringen.
Giessen,  den 0. September 1915.

Grobherzogliches Kreisantt Giessen.
_ Dr. U f i ii a e r.

S) etr . : Herailziehimg der Schulkinder zu Erntearbeiten nstv.
An die Schulvorstände des Kreises.

Siachstcbende Verfügung der obersten Schulbehörde wird Ihnen
hiernut zur Kenntnis und Nachachinng gebracht.

Gie ste n . den 6. September 1915.
Grossherzogliche KreisschnlkomMission Gicsten.

Dr . lt s i n g e r.

Aach Mitteilung der Landwirlschaftskamnter für das Gvoß-
berzogtnm Hessen wird cs bei dein vorhandenen Futtermangel in
vielen Geineindcn notwendig svcrden. den Nachwuchs aus den Wiesen
nach Abcrntnng des Grün,nietgrase -Z durch das Biel , abweiden zu
lassen . Ta es aber zur Beaufsichtigung des Biehs an . Arbeits-
krasten mangelt , werden für diese Arbeit die Schulkinder in er¬
höhten , Matze berangezogen werden müssen.

Wir erachten es für geboten , hast den Schulkindern ans Ersuchen
bei' Eltern oder der sonstigen gesetzlichen Vertreter für die frag¬
liche Arbeit in weitgehendstem Unifangc Urlaub erteilt wird.

I . B. : Hechler.
Sktr . : Die Feier des Geburtstages Ihrer Königlichen Hoheit der

Großherzogin.
An dir Schulvorstände des Kreises.

Aus oben bczeichnctem Anlast fällt der Schulunterricht an,
l 7. September d. Js . ans . Die Lehrer find hierauf aufmerksam zumacken.

Gießen,  den 3. September 1915.
Großherzoglicke Kreisschulkomniission Gießen.

I . V. : Hechler.

Beir . : Das Schnlinventar , insbesondere Lehrniittel.
An die Schulvorftände des Kreises.

Bis zuni 1. November {. Js . wollen Sic berichten , ob die
dinch das Amtsblatt von, 18. April 1904 angeordnete Sitzung
stattgefmiden hat , und ob die zur Ergänzung der Lehrniittel be-
sttwniteii Summen nach Maßgabe der gefaßten Beschlüsse verwandt
worden sind.

Gießen,  den 3. September 1915.
Großherzoglichc Krcisschnlkonrmission Gießen.

_ _ _ I . V. : Hechler.
Bekanntmachung.

d e t v : Erscheinen der Ausgabe über Bundesratsvcrordnnngen
über Getreide , Mehl , Brot , Kartoffeln , Fleisch, Zucker,
Futter - und Düngemittel.

Ion Verlage .der Königlichen .Hosbuchhandlung E . S . Mittler
und söhn in Berlin SW . 68, Kochstraße 68 71, wird jetzt eine
dritte vervollständigte Ausgabe der

„Bundesratsvcrordliungen über Getreide , Mehl , Brot,
Kartoffeln , Fleisch, Zucker, Futter - und Düngemittel"

erscheinen . Der Verkansovrels beträgt 60 Pfennig.
Die Anschaffung der Ausgabe kann cmvkohlcn werden.
Gießen,  den 9. September 1916.

Großherzogliches Krcisami Gießen.
_ _ I . B . : H e ri>1c r.

Bekanntmachung.
Betr . : Den Ausbruch der Maul - und Klauenseuche in Großen-

Bnseck.
Tie Seuche ist erloschen. Tie Spcrrmaßregeln werden auf¬

gehoben.
Gießen,  den 9. September 1915.

GrobherzoglichesKreisanii Gießen.
_ I . B. : Hem merde.

Bekanntmachung.
BeIr . : Maul - und Klauenseuche.

Jn ^Allendorf a . d. Lahn i st die Maul » und
Klauenseuche ausgebrocheu . Tie Gemarkung Al-
lendorf a . d. Lahn bildet einen Sperrbezirk . Für
diesen Bezirk gelten die Bestimmungen unferer
Bekanntmachung vom 12 . November 1914  tzKreis-
blatt SJr . 70 vom 17. November 1914 ).

Gießen,  beti _9. Sepien,ber 1915.
Großherzoglickes KrciSamt Gießen.

I . B . : H e m m e r d e.

Dienftnachrjchke» des Großh. Kreisamts Gieße».
^ ^ Ausbruch der Biaul- und Klauenseuche im Kreise Alsfeld.

(f rrt'ni®1 und eochwarz ist die Maul - und Klauenseuche
auSgcbrvchen. Gcniarknugssperre wurde angeordnet.

Betr,  Maul - und Klauenseuche im Kreise Lauterbach.
liegen . lnobrnck der Maul - und Klauenseuche sind di« Ge-

inarkuugen Altenschlirf , Crainfeld , Engelrod , Herbstei» , JlbeK,
Hansen, ^.anzenharn und Willofs zu Sperrgebieten erklärt worden.

B ct r. : Maul - nnd Klauenseuche im Kreise Wetzlar
In den Gemeinden Steindorf , Oberndorf , Groß -Nechlenbach,

Hörnsheim , Hochelheim, Atzbach, Lorlar , Schwalbach , Laufdorf.
ŝ bom , Dutenhofen , Greifenstein . Blasbach , Bermoll und Nieder-

<r. ^ 0 °^ Wetzlar ist die Maul - nnd Klauenseuche amtlichfestgenellt worden.
Tie Seuche ist durch Schweinehändler von dem Markt in

Esten eingeschleppt loorden.

Bekanntmachung.
Bet r . , Aufruf der jüngsten Jahresklasse des ungediente « Land-

„ . stnrms r . Aufgebots (Geburtsjahr 1898 ).
-fiif ^ rund der Alterhöchsten Verordnung Seiner Majestät des

Kaisers vom 28.  Mai 1915 (R .- G.- B . S . 3191 und unter Be-
zugnahme ans meine Bekanntmachung vom 5 . Juni 1915
"i 1 an e '■e i „Ve ® gerNr.  131 ) fordere ich hiermit alle v om
o 1. SK ai 1915 ( einschließlich)  an 17 Jahre alt ge¬
wordenen und noch werdenden inännlichen Personen auf , sich
zur --andsturmvolle bei der Großh . Bürgermeisterei des Wohn¬
ortes unter Angabe des Namens , Geburtsorts , Gebiirtstags , des
BerlstS. und der Religion anzunielden.

su .m August d. I , 17 Jahre alt gewordenen
o? Meldetermm der ' 15 . September d. I . und für die nach

dem 31 . Anglist 17 Jahre alt Werdenden der 15. desjenigen Mo¬
nats , der auf den Monat folgt , in dem das 17. Lebensjahr vol¬lendet wird.

^ Bestrafung nach den Militärgesetzen zur

Gießen,  den 30. ?lugust 1915.
. Ter Zivilvorsitzende

der Ersatz-Kommission des Kreises Gießen.
I . V. : H e m m e r d e.

Betr . : Wie oben.
8 " Obcrülirgrrmeistrr der Stadt Gießen und an die
Großh. Bnraermeistereien der Landgemeinden des Kreises

Obige Bekanntmachung wollen Sie alsbald in üblicher
Werse veröncntlichen lassen nnd dastir sorgen, baß sich alle in
Frage kommenden inännlichen Personen , die in der Gemeinde
wohnen , rechtzeitig bei Ihnen anmelden.

y-ic  Anmeldungen sind von Ihnen entgegenznnehmen und
wir sofort nach dem 15. eines jeden Monats mitziileilen.

Greßen,  den 30 . August 1915.
, Ter Zivilvorsitzende

der Ersatz-Konnnission des Kreises Gießen.
I . B . : H e m in e r d e.

Bekanntniachung
betreffend die Angestclltenversichcrungwährend des Krieges.

Vom 26. August 1915.
Der Bnndcsrat hat ans Grund des 8 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bnndcsrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw
vom 4. August 1914 (Rcichs-Gescybl . S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen:

I.
§ 1. Die Zeiten , in denen Versicherte im gegenwärtigen

Kriege dem Deutschen Reiche oder der Oesterreichisch-Ungarischen
Monarchie .Kriegs -, Saniiäts - oder ähnliche Dienste geleistet haben,
werden . söweit sie in vollen Kalendcrmonaten bestehen, auf die
Wartezeiten nnd bei Berechnung der Vcrsichernngsleistunaen an
Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten nach dem Versicherungsgesetze
für Angestellte als Bcitragszeiten angerechnet , ohne daß Beiträge
entrichtet zu ivcrden brauchen.
1 J Anrechnung ist die GehaltsNasse des letzten dem
1. August 1914 vorbergchcnden Monats maßgebend , für den ein
Pflichtbeitrag entrichtet ist. Für Angestellte , die erst nach dem
31 . Juli 1914 bcrsicherungspflichtig geworden sind, ist der letzte
Pflichtbeitrag maßgebend , der vor Antritt der im § 1 b-zeichneten
Dienste geleistet worden ist.

Sind in dem in Betracht kon,menden Monat rrur Beiträge nach
§ 177 des VersicherungsgesetzeS für Angestellte geleistet, so ist die
Gehaltsklasse E maßgebend.

In den Fällen des § 390 des VersicherungsgesetzeS für An¬
gestellte wird mir der Arbeitgeberbeitrag angerechnet.

K 3. Die iin 8 1 bezeichnelen Dienste werden durch die Militär-
Papiere nachgewiesen.

8 4. Beiträge , die für die im § 1 bezeichneten Zeiten entrichtet
worden sind, werden , soweit sie nicht nach 8 898 des Versiche¬
rungsgesetzes für Angestellte znrnckerstattet sind, dem Arbeitgeber
ans seinen Antrag ohne Zinsen zurnikgezablt : der Arbeitgeber
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«jlctüci 't ^ » Erltten den ti»tt ihm cingezogenm Beitragsteil zu

f«* .* <ro ’ÄI‘f“ n ? tLS 1̂ f l,l atrtuua 0ort Beiträgen ist spätestens
Monate nach Ml ans des Man « ts Ui stellen , in welchem

worden ist^ Beim Fehlen eines Friedms-
geginnt der Laus der Ferst nrrt dem Schlirsfe desjenigen,

wahres , in loebchen« d-er Krieg beendet ist.
' „ „f '^ rag  mnerhalb der Frist iftcht gcsteltt, »der wird

^ so verblerben die Beittage deni Konto des Aids
gestellten eine Anrechnung der Kriegsmonate als Beitragszeite»
nach tz. 1 fmdet msowerl nicht statt.

Entscheidung von Streitigkeiten Wer die Rückerstab-
§§ 210 ft ' iCä Mrsich êrnngsgesedes

vj , IL  ¥ fe  dorslchenden Bestimmungen gelten entsprechend für
vre Fälle der srenvilkgm Versicherung . Rückzahlungen nach 8 4
sperdm alns Antrag an den Versicherten geleistet.
. J b - Ese Verordnung gilt nicht für solche Versicherte , welcheZ maßgebenden Monat bei einer Angelassenen,

verstcherl ^wme, ^ ^ ' ^ Bersicherungsgesetzes ^ für Angestellte)

k m ® ic au,f roititäcbteitftäeiteti bezüglichen Vorschriften des
Versscherungsaesetzes für Angestellte gelten

entsprechend für die Zeiten , ttt welchen der Versicherte während des
os? 1L®en i'te9e8 sich in feindlicher Gefangenschaft befindet,
ohne daß die Voraussetzungen des 8 51 Nr . 1, 2 vorliegen.

. .. . ® ®- versicherte , die während des gegenwärtigen Krieges in-
wlge von Maßnahmen feindlicher Staaten verhindert sind . Bei-
träge zur fteiwrlligm Fortsetzung der Versicherung oder die An.
erkcnunngSgeblthr für die Ausrechterhaltnng der erworbenen An-
warNchasten (8 15 des Versichernngsgesetzes für Angestellte ) einzu-
zahlen , können die Beiträge und die Anerkennungsgebühr ab-

n00? A "0l ^ , Gesetzes » achzahlen . Die Nachzahlung
hat spätestens bis zum Ablaus dcsienigen Kalenderjahres zu erfol-
gen , welches dem Jahre folgt , in welchem der Krieg beendet ist.
& • . bezieht ein Versicherter während des gegenwärtigen
'V.wäcs infolge einer Betnebseinschränknng ein geringeres Entgelt
als bisher oder wird er infolge einer Bctriebseinstcllung stellenlos,
' - kann er für die Kriegsiiwuate Beiträge bis zu dem Betrag ent¬
richten, , welcher dem Diicchschnitt der letzten sechs vor der Betriebs-
ernschrankung oder - einstellung entrichteten ' Pflichtbeiträge ent-
Iptscht . Die Mehrbeträge sind spätestens bis zum Ablauf dcs-
ttmgcn Kalenderjahres zu entrichten , welches dem Jahre folgt,
m welchen , der Krieg beendet ist * '

IV.
. .. 1 Die » ach h 392 Absatz 3 Nr . 3 des Versicherungsgesetzes
für Angestellte an die Reichs Versicherungsanstalt für Angestellte ab-
getretenen Verftcherimgsbeträgc . die infolge von Kriegstodesfällen
während des gegenwärtigen Krieges fällig geworden sind oder
noch werden , sind an die Hinterbliebenen der Kriegsteilnehmer
nach Abzug der von der Reichsoersicherungsanstalt für Angestellte
an die Lebensverslchcrnngsunternehmnngen weitergezahlten Bei-
trage zuzüglich 31/2 vom Hundert Zinsen und Zinseszinsm zu
«statten.

8 11 . AnsprUchsberechtigt sind die int 8 60 Absatz 2 de « Per-
siche,ungsgesetzes für Angestellte bczeichnetey Personen.

8 12 . Die liebertragnng , Derpsändnng und Pfändung dieser
Ansprüche ist nur in dem im 8 93 des Versicherungsgesetzes für
Angestellte vorgeschriebenen Uinsang Anlässig.

8 13 . Der Anspruch Mit Erstattung verfällt , wenil er nicht
rnnerhalo eines Jahres nach dem Dode des Versicherten in den
Fällen , in ivelchen der Tod vor dem Inkrafttreten dieser Verord-
iurng ringetreten ist, nicht innerhalb eines Jahres nach dem In¬
krafttreten dieser Verordnung geltend gemacht worden ist.

8 14 . Für das Verfahren bei Feststellung der Erstattnngs-
ansprüchc und bei Entscheidung von Streitigkeiten gelten die
Vorschriften des Versichernngsgesetzes für Angestellte (88 229 st >
entsprechend.

V.
8 Io . Tie inv 8 395 des Versichernngsgesetzes für Angestellte

bestimmte Frist , innerhalb welcher eine Abkürzung der Wartezeit
WM Bezüge der Leistungen dieses Gesetzes gestattet werden kann,
wird für Kriegsteilnehmer bis .zum Schlüsse desjenigen Kalender¬
jahres verlängert , welches auf das Jahr folgt , in welchem der
Krieg beendet ist.

VI.
8 16 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft . Die Bestimmungen in den §§ 1 bis 12 gelten für die
Zeit vom 1. August 1914 an.
l Berlin/  den 26. August 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
__ Delbrück.

Bekanntmachung
über Beschränkung der Milchverwendung.

Vom 2 . September 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des z 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bnndesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen nsw.

nung ^rlasstn ^ 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 2.21V folgende Verord-
8 m »erboten,

1 zu verwenden - in  Sterblichen Betrieben zum Backen
2 . geschlagene Sahne , allein oder in Zubereitungen , im Klein-

'EtS in  Milchläde » , Konditoreien . Bäcke-

. frif5un ®l [ ä« n® ? ^ r;er ?bfof ^ n[ en,ittWaften f° toic in
ö  tn Sonbuoteien , Bäckereien , Gast - , Schank - und

folgen ^ kowie kn Ersrischungsränmen zu verab-

^andeszenttalbehörden oder die von ihnen bestimmten Be¬
hörden können Ausnahmen von diesem Verbote zulasscn.
, ,8 Beamten der Polizei und die von der Polizei beaus-
ttagten Sachverständigen sind befugt , in die Räume , in denen
Backware , n gewerblichen Betrieben bereitet , gelagert , ausbewahrt/
notf s ’ l Vp 1 W ? Ä ' k' I°iT in  die Geschäftsräume der
ehttuLlJ 1 na  V ? .$ etracSt  kommenden Betriebe jederzeit
“W 1Ett' daselbst Besichtigungen vorzunehmen , Geschäftsauf-

"A e.tn äufe®e« / auch nach ihrer Auswahl Proben zum
der Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen.

könne die von ihnen bestellten Betriebsleiter
MMspersonm firtb verpflichtet , den Beamten der Polizei

© ‘« SfierftmbiBnt Auskmift über das Verfahren bei He»
die zur Verarbeitung gelangenden

^tzes zu" nit ^ len ^ sowie über Art und Umfang des. » <

Ä. 3 - r ® i e Sachverständigen sind , vorbehaltlich der dienstlichen
der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten , ver-

kSüber  die Einrichtungen und Geschästsverhältnisse . welche
durch die. Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen , Verschwiegenheit

N rb“ Steilung und Verwertung ^ r Ge¬
schäfts - und Betnebsgeheministe zu enthalten . Sic sind hieraus
zu vererdlgen . '

.8 ä . Tie Unternehiner habeil einen Wdrnck dieser Verordnung
m ihren Verkaufs - und Betricbsränmen anszuhängen
„1 fr 93'tv,2.ie^ '̂^ralbehörden erlassen die BestiniMungen
Wr Ausführung dieser Verordnung . Sie können weitergehende An¬
ordnungen zur Beschränkuna der Milchvettvendnng treflen.

I , Eik Geldstrafe bis zu eintansendfünfhundert Mark oder
toll Gefängnis bis m  drei Monaten wird bestraft:

1 . wer den Vorschriften des 8 1 zuwiderhandelt:
2 . wer wissentlich Backware , die der Vorschrift des 8 1 zu¬

wider bereitet ist, verkauft , feilhält oder sonst in dm Ver¬
kehr bringt:

3 . wer den Vorschriften des 8 3 zuwider Verschwiegenheit
nrchl beobachtet oder der Mitteilimg oder Berlvertung vcmi
Geschäfts - oder Betriebsgeheimiiissen sich nicht mthält:

4 . Im den nach § 5 erlassenen Ausführung sbestinitonngm oder
Anordnungen Wwiderhandelt.

In dein Falle der Nr . 3 tritt die Verwlguiig nur aus Antrag
des Unternehnrers ein.

§ 7 . Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit
Haft wird bcsttast:

1. wer den Vorschriften des J3 2 Absatz 1 zuwider den Ein¬
tritt in die Räunie , die Bcsichtigimg , die Einsicht in di«
Geschäftsaufzcichnungen oder die Entnahnre einer Probe
verweigert;

2 . wer die in Gemäßheit des z 2 Absatz 2 von ihm er¬
forderte Auskunft nicht erteilt oder bei der AnskiUiftÄ
erteilung wissentlich unwahre Angaben macht ;

3 . wer dm in K 4 vorgcschriebenm Aushangslunterläßt.
8 8 . Diese Verordnung tritt mit dem 6 . September 1915

in Kraft. ,
Ter Reichskanzler besttmnit den Zettpnnkt des Außerkrafh,

tretms.
Bexlin,  den 2 . September 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Bekanntmachung
über Beschränkung der Milchverwendnng.

Voni 6 . September 1915.
Auf Grund von 8 5 der BundesratsverordnNng über Be¬

schränkung der Milchverwendnng vom 2. Septeinber 1915 (Neichs-
Gesetzbl . S . 545 ) wird folgendes bestimmt:

8 1 . Zi,r Zulassung von Ausnahmen nach 8 1 Msab 3
der Verordnung fiitb die Großh . Kreisämter zuständig.

8 2 . Die nach 8 9 Absatz 1 der Verordnung erforderliche«
Sachverständigen ivcrdm auf Vorschlag der Ortspolizeibehörd«
vom Kreisamte bestellt und vereidigt.

8 3 . Die durch die Tättgkcit der Beamten der Polizei unv
der von der Polizeibehörde beanstraglen Sachverständigen ent-
stehmdm Kosten sind als Kosten der örllichm Polizei anznseheN
und gemäß Artikel 129 e der Städteordnung und Arttkel 128 b
der Landgemeindeordnung von den Gemeinden zu tragen.

D a r m st a d t , den 6 . September 1915.
Großberzogliches Ministerium des Innern . .

v . Ho mb « r g l  Krämttj
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